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Benutzungsreglement für die Bestände des 
«Foto- & Familienarchivs Brown» im 
Museum Langmatt in Baden unter 
Berücksichtigung des normativen Umfelds 

Kiki Lutz  

Das Museum Langmatt im aargauischen Baden ist dem Publikum vor allem aufgrund 

seiner hochkarätigen Kunstsammlung und seines lebendigen zeitgenössischen Aus-

stellungsbetriebs ein Begriff. Weniger Bekanntheit geniessen seine historischen Ar-

chivbestände aus dem Nachlass der Industriellenfamilie Brown. Nach einem umfas-

senden Erschliessungsprojekt in den Jahren 2017/2018 sind diese neu in einer Access 

to Memory (AtoM)-Datenbank1 verzeichnet und dadurch leichter zugänglich gewor-

den – wodurch automatisch auch das Risiko von möglichen Rechtsverletzungen ge-

genüber Dritten steigt2. Aus diesem Umstand ergibt sich die Notwendigkeit eines Be-

nutzungsreglements.  

Die Herausforderung beim Erstellen eines solchen liegt hauptsächlich darin, 

die durch den gesetzlichen Rahmen festgelegten Rechte und die Interessen dreier Per-

sonengruppen unter einen Hut zu bringen, nämlich der Nutzer*innen, der Urheber*in-

nen und der betroffenen Personen3. Als weiterer Stakeholder spielt das Museum selbst 

– mit seinem konservatorischen Auftrag, seinem Team und seinen ressourcenbeding-

ten Einschränkungen – eine wichtige Rolle. Als Ziel gilt das Ideal, den durch dieses 

Viereck gegebenen Spielraum möglichst optimal auszuschöpfen, oder mit anderen 

Worten: Eine grösstmögliche Öffnung, bei gleichzeitiger Rechtskonformität und 

Wahrung der konservatorischen Verantwortung zu gewähren4. 

 
1  S. dazu www.accesstomemory.org (abgerufen 06.07.2018). 

2  In der Literatur wird mit Blick auf die neuen Möglichkeiten elektronischer Technologien vor einem 

«inherent risk» für die Privatsphäre von Individuen gewarnt: Olsen, Poul Erik: Access, Protection of 

Privacy, and Archives. Trends in the Electronic Age. In: Traverse Jg.10, 2/2003, S. 13-22, S. 15. Kaiser 

spricht sogar von einer generellen Herausforderung für das Grundrecht auf informationelle Selbstbe-

stimmung: Kaiser, Anna-Bettina: Archiv und Recht. In: Lepper, Marcel; Raulff, Ulrich (Hg.): Handbuch 

Archiv. Stuttgart 2016, S. 107-117. 

3  Der Begriff «betroffene Personen» wird hier aus dem Datenschutzgesetz Art. 3 DSG übernommen. 

Er bedeutet: Personen, über die in den Beständen möglicherweise gesetzlich geschützte Informatio-

nen vorhanden sind. 

4  Dieses Ideal wird – etwas anders formuliert – auch von den beiden Berufsethiken ICA-Kodex (Absatz 

7) für Archivar*innen und ICOM-Richtlinien (Absatz 3.2) für Museen hochgehalten. Vgl. dazu auch 

Coutaz, Gilbert: Archives en Suisse. Conserver la mémoire à l'ère numérique. Lausanne 2016, S. 88f. 
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Der normative Rahmen 

Um den Spielraum genauer abzustecken, ist eine Abklärung der Rechtslage nötig, 

denn das für Archive relevante Recht ist in der Schweiz föderalistisch geregelt5. Das 

bedeutet, dass Standort und Rechtspersönlichkeit des Archivs von Bedeutung sein 

können6. Dazu kommt, dass die Aktivitäten, welche bei der Verwaltung und Nutzung 

von Archivbeständen ausgeübt werden, in mehr als ein Rechtsgebiet fallen7. 

Das «Foto- & Familienarchivs Brown» besitzt keine eigene Rechtspersönlich-

keit. Trägerorganisation ist die nach Willen des Stifters John A. Brown 1988 von der 

Stadt Baden gemäss Art.80ff. ZGB errichtete privatrechtliche Stiftung «Langmatt» 

Sidney und Jenny Brown mit Sitz in Baden. Es handelt sich also um ein Privatarchiv, 

das sich im Besitz einer privatrechtlichen Institution befindet und von dieser verwaltet 

wird8. Somit untersteht das «Foto- & Familienarchiv Brown» dem in der Schweizeri-

schen Eidgenossenschaft und im Kanton Aargau geltenden Recht, welches für Priva-

tarchive vom Typ C9 Geltung besitzt. Aufgrund dieses Rechtsraums wurden bei der 

Erstellung des Benutzungsreglements die Benutzungsordnungen des Schweizerischen 

Bundesarchivs (BO BAR) und des Staatsarchivs Aargau (BO StAAG) als Vergleichs-

folien beigezogen. Im Gegensatz zu diesen gelten jedoch für das Archiv vom Typ C 

weder das für die Nutzer*innen bedeutsame Öffentlichkeitsgesetz BGÖ noch die Ar-

chivgesetzgebungen von Bund und Kanton10, wohingegen die für die beiden anderen 

Interessensgruppen relevanten Urheberrechtsgesetz USG und Datenschutzgesetz 

DSG sowie der Verfassungsartikel zum Schutz der Privatsphäre Art. 13 BV durchaus 

greifen. 

Für eine möglichst hohe Compliance in Bezug auf den normativen Rahmen 

sind jedoch nicht nur die gesetzlichen Vorgaben relevant11. So ist das Museum Lang-

matt zwar eine privatrechtliche Institution, die der Öffentlichkeit gegenüber weniger 

Verpflichtungen hat, als beispielsweise Staatsarchive, doch wird sie teilweise aus öf-

fentlichen Geldern gefördert und hat entsprechende Leistungs- und Projektförde-

rungsverträge zu berücksichtigen. Diese können ebenfalls rechtlich bindende Ver-

pflichtungen enthalten. Ebenso sind existierende Governance-Grundlagen von 

 
5  Vgl. Zwicker, Josef: Archivrecht 2006 – andante ma non troppo. In: Coutaz, Gilbert et al. (Hg.): Archiv-

praxis in der Schweiz. Baden 2007, S. 164-194, S. 167. 

6  Vgl. Zwicker, Archivrecht, S. 189ff. und Schlatter, Georg: Privatarchive. Überlegungen zu Begriff und 

Charakteristikum. In: Coutaz, Gilbert et al. (Hg.). Informationswissenschaft: Theorie, Methode und 

Praxis (2014), S. 311-328, S. 316ff. 

7  Hinweis von Good, Martin: Der normative Kontext. Grundzüge des Bibliotheksrechts. PPT-Präsenta-

tion MAS-ALIS, Universität Bern, 05.11.2016, S. 4-15. 

8  Im Gegensatz etwa zu Privatnachlässen in öffentlichen Archiven. 

9  Nach der Systematik von Schlatter, Privatarchive, S. 317. 

10  Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ); Bundesgesetz über die Archi-

vierung (BGA); Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen 

[Kanton Aargau] (IDAG). Der Geltungsbereich dieser Gesetze schliesst privatrechtliche Institutionen 

aus. 

11  Vgl. ISO/TR 26122:2008, 5 Contextual Review. 
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Bedeutung, wie z.B. das Testament des Stifters und die Stiftungsurkunde. Zwar er-

wähnen beide die Archivbestände mit keinem Wort, doch können sie beispielsweise 

für die Übertragung urheberrechtlicher Teilrechte12 massgebend sein. Die bereits er-

wähnten13 berufsethischen Standards, wie der ICA-Kodex und die ICOM-Richtlinien, 

können zwar keine rechtlichen Konsequenzen gewärtigen, stellen jedoch nützliche 

Leitlinien im Sinne einer «good practice» dar – insbesondere indem sie eine möglichst 

offene Nutzung bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Rechte Dritter und der Pflicht 

zur Bewahrung propagieren. 

Die Bestände 

Als der Sohn des Sammlerehepaars Brown 1987 der Stadt Baden die Jugendstilvilla 

Langmatt mitsamt einer bedeutenden Impressionisten-Sammlung zwecks Eröffnung 

eines Museums hinterliess14, befanden sich in dem Haus auch eine wertvolle Biblio-

thek sowie die privaten Archivbestände der gesamten Familie Brown mit Zeichnun-

gen, Briefen, Fotografien, Tagebüchern, Entwürfen, Übersetzungen, Kompositionen, 

Musikstücken auf Schallplatten und anderen Tonträgern, Büchern, unveröffentlichten 

Manuskripten, Zeitschriftenartikeln, Gedichten, kleinen Bastelobjekten etc. Die Do-

kumente stammen aus vier Jahrhunderten (ca. 1600-1987) und umfassen ca. 180 Ar-

chivschachteln sowie einen grossen Architekturplan-Bestand (ab 1899 bis in die Ge-

genwart). Später kam durch Schenkungen weiteres Archivgut hinzu, das nicht direkt 

aus der Hinterlassenschaft des Stifters John A. Brown stammt, beispielsweise Doku-

mente von entfernteren Verwandten oder Angestellten der Familie.  

Die Bestände zeichnen sich inhaltlich durch eine grosse Vielfalt aus, denn die 

Browns waren nicht nur Kunstsammler, sondern gehörten auch zu den führenden 

Schweizer Industriepionieren, führten ein offenes Haus mit zahlreichen halböffentli-

chen Anlässen, förderten berühmte Künstler*innen und Musiker*innen15 und verfolg-

ten selbst politische und künstlerische Karrieren. So befinden sich unter den Bestan-

desbildner*innen zahlreiche berühmte Persönlichkeiten aus Industrie, Politik und 

Kulturleben des 19. und 20. Jahrhunderts, sowie viele intime Dokumente, die so eini-

ges über die Alltags- und Sozialgeschichte preisgeben. 

Entsprechend interessant ist die archivalische Hinterlassenschaft der Familie 

Brown für verschiedene Forschungsgebiete. Doch die Vielfalt bezüglich Provenienz, 

Inhalt und Informationsträger hat auch eine Kehrseite. Die extreme Heterogenität der 

Bestände spiegelt sich in einer uneinheitlichen inneren Ordnung wider. Die 

 
12  Freundlicher Hinweis von Danielle Kaufmann, Rechtsdienst Universitätsbibliothek Basel. 

13  S. Fussnote 4. 

14  Zu Haus und Sammlung s. Preiswerk-Lösel, Eva-Maria (Hg.): Ein Haus für die Impressionisten. Das 

Museum Langmatt. Stuttgart 2001. 

15  U.a. Clara Haskil, Dinu Lipatti, David Watkins. 
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Erschliessungstiefe variiert stark in den einzelnen Beständen, Serien und Dossiers und 

der Archivbaum ist auf den unteren Ebenen teilweise extrem verästelt16. Die archiva-

lischen Beschreibungen gehen kaum über die Pflichtfelder von ISAD-G17 hinaus, mit 

Ausnahme einer fast durchgehenden Beschlagwortung. Eine aufwendige Abklärung 

von Zugangsrechten und Verzeichnung von Zugangsbestimmungen konnte durch die 

Erschliessung hingegen bisher nicht geleistet werden, obwohl die ATOM-Datenbank 

dazu beste Voraussetzungen böte.  

Diese strukturellen Merkmale sind typisch für Privatarchive, die sich in der 

Regel durch das Fehlen eines organischen Wachstums und einen ausgeprägten Samm-

lungscharakter auszeichnen18. Dies stellt aber die Erschliessung wie auch die Benut-

zung innerhalb des normativen Rahmens vor enorme Herausforderungen, denn die 

Voraussagesicherheit darüber, ob ein Dossier urheberrechtlich oder persönlichkeits-

rechtlich geschützte Dokumente enthält, ist äusserst gering – während die typischen 

Behördenakten in öffentlichen Archiven in der Regel bereits unter strengen daten-

schützerischen Auflagen gebildet wurden und ausserdem wesentlich weniger urheber-

rechtlich geschützte Werke enthalten als die typischen Privatbestände19. 

Die Nutzer*innen 

Auf rein gesetzlicher Ebene lassen sich die Rechte der Nutzer*innen sehr kurz zusam-

menfassen: Niemand hat Anspruch auf die Nutzung der Bestände des «Foto- & Fami-

lienarchivs Brown»20. 

Dem gegenüber steht jedoch eine relativ grosse Nachfrage21: Trotz fehlender 

Online-Präsenz und praktisch nicht existierender Kommunikation nach aussen, gin-

gen in den letzten Jahrzehnten regelmässig Nutzungs-Anfragen ein22, die sich auf di-

verse Forschungsgebiete wie z.B. Musikwissenschaft, Industriegeschichte, 

 
16  Personennachlässe sind im Vergleich zu öffentlichen Archiven oder Firmenarchiven generell eher 

schlecht erschlossen, s. Knoch-Mund, Gaby: Privatarchive im Weiterbildungsprogramm MAS ALIS 

der Universitäten Bern und Lausanne. In: Arbido 1/2013, S. 50-53, S. 50; Schlatter, Privatarchive, S. 

323ff. 

17  Gemäss ISAD-G, 2009, S. 12. 

18  Schlatter, Privatarchive, S. 311 u. S. 322 hält solche Strukturen geradezu für konstituierende Merk-

male von Privatarchiven.  

19  Das betrifft auch Privatbestände in öffentlichen Archiven, s. Waespi, Oliver: Aspekte des Urheber-

rechts im Literaturarchiv. In: Arbido 1 (2013), S. 17-19. 

20  Vgl. dazu Zwicker, Archivrecht, S. 190 über den Zugang zu Privatarchiven: «Ein Recht auf Benützung 

existiert nicht». 

21  Auch in diesem Punkt weist das «Foto- und Familienarchiv Brown» offenbar ein typisches Merkmal 

von Privatarchiven auf, denn Privatbestände scheinen beim Publikum beliebter zu sein, als Bestände, 

die von der öffentlichen Verwaltung gebildet wurden, wie eine Erhebung aufgezeigt hat: Zwicker, Ar-

chivrecht, S. 189.  

22  Diese Feststellung beruht auf der Erfahrung und internen Dokumenten des Museumsteams. Genaue 

Zahlen wurden nie erhoben. Das externe Interesse ist umso erstaunlicher, als heute allgemein davon 

ausgegangen wird, dass eine Web-Präsenz für Archive unumgänglich ist. So etwa Coutaz, Archives 

en Suisse, S. 106. 
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Sozialgeschichte, Gender-Studies, Kunstgeschichte, Provenienzforschung 23 , Ge-

schichte der Fotografie, Geschichte des IKRK, Architekturgeschichte, Geschichte der 

Stadt Baden oder Denkmalpflege bezogen. Nun kann man sich fragen, ob diese For-

scher*innen sich auf die in der Verfassung verankerte Wissenschaftsfreiheit (Art. 20 

BV) berufen könnten. Doch der Erfolg wäre höchst unwahrscheinlich, denn ange-

sichts des in der Literatur durchwegs als «mächtig» und «streng»24 beschriebenen 

Schutzes des Privateigentums, kann die Öffnung von Privatarchiven nur in äussersten 

Ausnahmefällen und unter grossem Druck erzwungen werden25. Bleiben die Leis-

tungsvereinbarungen, die das Museum Langmatt mit einigen öffentlichen Geldgebern 

eingegangen ist: Diese zeitlich befristeten Verträge26 sehen zwar einen nicht näher 

definierten Zugang für externe Nutzer*innen vor, doch bleiben sie in ihren Forderun-

gen weit unter jenen Bestimmungen, die den Zugang zu öffentlichen Archiven auf-

grund des BGÖ und der Archivgesetze garantieren. 

Das Museum Langmatt hat jedoch selbst ein grosses Interesse daran, dass seine 

Archivbestände genutzt – und zwar möglichst rege genutzt werden. So ist das Muse-

umsteam selbst auf die Nutzung der Archivbestände angewiesen, um den in der Stif-

tungsurkunde festgelegten Auftrag der wissenschaftlichen Forschung und Vermitt-

lung zu erfüllen. Originale und reproduzierte Dokumente aus dem «Foto- & Famili-

enarchiv Brown» wurden seit 1990 im Museum bei Ausstellungen, Workshops und 

Führungen in unterschiedlichen Formen vermittelt und in museumseigenen Publika-

tionen sowie als Digitalisate in Social-Media-Beiträgen und auf der Website veröf-

fentlicht. Auch auf Werbemitteln und Merchandise-Produkten tauchen Abbildungen 

von Archivalien auf. Neben der internen Forschung und Vermittlung hat also auch die 

Kommunikation ein Interesse an einer Nutzung der Bestände, denn die personenbe-

zogenen Geschichten, die sich damit erzählen lassen, eignen sich besonders gut fürs 

Storytelling27. 

Im Museum Langmatt gibt es noch eine dritte Art von Nutzer*innen: Zeitge-

nössische Kunstschaffende, die mit neu kreierten Werken zu temporären Ausstellun-

gen beitragen, und sich dabei durch Archivalien inspirieren lassen. Ihre Art der Nut-

zung und die Ergebnisse sind sehr individuell. Manchmal ist keine direkte Spur der 

 
23  Da die Sammlung vor allem in Frankreich erworben wurde und 1939 abgeschlossen war, handelte es 

sich hierbei meist um Anfragen zu möglichen Provenienzfälschungen, d.h. um die Frage, ob sich ein 

externes Werk im fraglichen Zeitraum in der Sammlung Brown befunden haben könnte. 

24  So Zwicker, Archivrecht, S. 168, 189; vgl. auch Schlatter, Privatarchive, S. 316.  

25  So geschehen 1996 zur Erforschung nachrichtenlosen Vermögen aus der Zeit des Nationalsozialis-

mus kraft Art. 5 Bundesbeschluss 984, gestützt auf Art. 64 der damals geltenden, alten Bundesver-

fassung; s. Kellerhals-Maeder, Andreas: Unentgeltlicher Zugang zum Archivgut als Grundrecht. In: 

Traverse, Jg.10, 2/2003, S. 57-68, S. 60f; Zwicker, Archivrecht, S. 189. 

26  Interne Unterlagen, Museum Langmatt. 

27  Wiederum eine Eigenschaft, die Privatarchive generell von öffentlichen Archiven unterscheidet, vgl. 

dazu Knoch-Mund, Privatarchive im Weiterbildungsprogramm MAS ALIS, S. 50. 
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Vorlage mehr darin zu erkennen, manchmal werden ganze Dokumente oder Repro-

duktionen als Teil des neuen Werkes gezeigt28. 

Die Situation der Nutzer*innen lässt sich also folgendermassen zusammenfas-

sen: Sie besitzen zwar keinerlei Recht auf Nutzung, dafür aber einige gute Argumente 

und sehr weitreichende Bedürfnisse und Wünsche was einen möglichst barrierefreien, 

digitalen, schnellen Zugang und eine vielfältige Verwendung und Verbreitung der Ar-

chivalien angeht. 

Die Urheber*innen 

Im Gegensatz zu den Nutzer*innen sind die Interessen der mit eigenen Werken im 

Foto- und Familienarchiv Brown vertretenen Urheber*innen rechtlich eindeutig durch 

das Urheberechtsgesetz URG geschützt. Da es in den Beständen von Werken erster 

und zweiter Hand nur so wimmelt, muss das Benutzungsreglement diesem Umstand 

unbedingt Rechnung tragen. Zur Vereinfachung werden die in den Beständen vertre-

tenen Urheber*innen in sechs Hauptgruppen eingeteilt: 

1. Urheber*innen, die bereits seit mehr als 70 Jahren verstorben sind, oder von de-

nen angenommen werden muss, dass dies auf sie zutrifft. Sie haben keinerlei 

Rechte an ihren Werken mehr (Art. 29 Abs. 2b und Abs.3 URG). 

2. Die Stadt Baden, die aufgrund der Vererbbarkeit des Urheberrechts (Art. 16 

URG)29 und des Stiftertestaments im Jahr 1987 die gesamten, früher im Besitz 

der engeren Familie Brown befindlichen Urheberrechte erbte. Mit Errichtung 

der Stiftung hat sie nur die Besitzrechte30, nicht aber31 das unveräusserliche 

und unwiderrufliche Teilrecht der Erstveröffentlichung (Art 9 Abs. 2 URG)32 

 
28  Zur Inszenierung von Archivalien durch zeitgenössische Kunstschaffende vgl. Boucher, Marie-Pierre: 

La mise en scène des archives par les artistes contemporains. Montréal 2009, passim. Der Rückgriff 

auf Archive durch zeitgenössische Kunstschaffende scheint im Trend zu liegen: Die amerikanische 

Musikerin Sudan Archives trägt das Archiv sogar im Künstlernamen: https://sudanarchives.band-

camp.com, abgerufen am 10. Juli 2018. 

29  «Erben können Urheber sein, da das Urheberrecht vererblich ist», Bühler, Jacques; Kaufmann, Dani-

elle: Le droit d’auteur – was regelt das Gesetz, und was fehlt aus Bibliotheks- und Archivsicht? In: 

Arbido 2/2015, S. 5-8, S. 5. Dabei ist speziell zu beachten, dass das Erbe auch sog. nicht übertragbare 

Teilrechte des Urheberrechts mit einschliesst, insbesondere das Recht auf Erstveröffentlichung (Art 9 

Abs. 2 URG). 

30  Eigentums- und Urheberrechte an einem Werk können sich im Besitz verschiedener Personen befin-

den, selbst wenn es sich um das Originalwerk handelt, vgl. Art. 16 Abs. 3 URG; Waespi, Aspekte des 

Urheberrechts, S. 17. 

31  Grund dafür ist der Unterschied zwischen einer Übertragung von Urheberrechten "inter vivos" oder 

"mortis causa". Im ersten Fall werden nur die vermögensrechtlichen Teile des Urheberrechts übertra-

gen, im zweiten auch die sog. Urheberrechtspersönlichkeitsrechte, s. De Werra, Jacques: Rechts-

übertragung; Zwangsvollstreckung. In Müller, Barbara K.; Oertli, Reinhard (Hg.). Urheberrechtsgesetz 

(URG). Bern 2012, S. 152f. 

32  Werke gelten als veröffentlicht, sobald sie erstmals ausserhalb des Kreises der Personen, «die mit 

dem Urheber eng verbunden sind, wie Verwandten oder Freunden […] einer grösseren Anzahl Per-

sonen zugänglich gemacht worden» sind, Hug, Gitti. Inhalt des Urheberrechts. In Müller, Barbara K.; 

Oertli, Reinhard (Hg.): Urheberrechtsgesetz (URG). Bern 2012, S. 79-94, S. 89. 
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für alle von den Browns selbst erstellten Dokumente an das private Museum 

übergeben. 

3. Die Stiftung «Langmatt» Sidney und Jenny Brown besitzt nur jene Teilrechte, 

die mit der Stiftungserrichtung und den späteren Schenkungen zusammen mit 

dem Eigentum an sie übertragen wurden, also z.B. das Recht, Werke weiter 

veräussern zu dürfen (Art. 12 URG). 

4. Dritte, teilweise berühmte33 Persönlichkeiten des Kulturlebens. Dabei handelt 

es sich vor allem um an Mitglieder der Familie Brown gerichtete Korrespon-

denz und um weitere Werke aus dem 20. Jahrhundert. 

5. Unbekannte Urheber*innen: Zahlreiche Werke im «Foto- & Familienarchiv 

Brown» sind sogenannt «verwaist», d.h. es ist nicht mehr bekannt, wer sie er-

schaffen hat. Das trifft auf die meisten Fotografien zu34, aber auch auf Briefe 

mit unleserlichen Unterschriften, anonyme Notizzettel etc. Die «Verwaistheit» 

ändert nichts daran, dass die Werke möglicherweise urheberrechtlich geschützt 

sind (Art. 8 URG). 

6. Drittpersonen, die Rechte erworben haben: z.B. Verlage. Darunter fallen bei-

spielsweise Schallplatten und andere Tonträger, Bücher, Manuskripte etc..  

Die sehr weitgehenden Bedürfnisse der Nutzer*innen stehen offensichtlich im Kon-

flikt zum komplexen und quasi scheibchenweise aufteilbaren Urheberrecht, das die 

vielen vorhandenen Werke schützt und für alle gewünschten Arten von Nutzungen 

wiederum verschiedene Arten und Grade der Rechteübertragung oder Bewilligung 

einfordert.  

Insbesondere können die zahlreichen noch nie veröffentlichten Werke auf-

grund Art. 9. Abs. 3 URG gar nicht genutzt werden, nicht einmal zum Eigengebrauch 

oder um daraus zu zitieren, geschweige denn in allen weiteren gewünschten Nut-

zungsformen. Dies betrifft die allermeisten Werke der engeren Familie Brown ge-

nauso wie viele sehr interessante Korrespondenzkonvolute von teilweise berühmten 

Persönlichkeiten. Besonders einschneidend ist dies im Fall der zahlreichen «verwais-

ten» Werke, denn die Chance, durch Nachforschungen die Urheber*innen zu ermit-

teln und eine Bewilligung einzuholen, sind sehr klein. Das Gesetz bietet für diesen 

Fall ein paar Vorgehensweisen an35, doch die Praxis sehr schwierig und stellt Archive 

allgemein vor grosse Probleme36. Ganz besonders eingeschränkt ist die Verbreitung 

geschützter Werke im Internet: Für jegliche nicht passwortgeschützte Online-

 
33  Art. 2 Abs. 1 URG stellt zwar jede Auswirkung des Werts eines Werkes auf dessen Schutzwürdigkeit 

in Abrede, doch steigt bei berühmten Urheber*innen das Risiko der möglichen Folgen einer Rechts-

verletzung, also z.B. Forderungen gemäss OR auf Schadenersatz.  

34  Wobei bei diesen meist zuerst entschieden werden muss, ob sie überhaupt Werkcharakter besitzen, 

gemäss Art. 2-5 URG. 

35  Insbesondere Art. 29 und Art. 31 URG. 

36  Vgl. Bühler/Kaufmann, Le droit d’auteur, S. 6. 
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Verwendung muss zwingend die Erlaubnis der Urheberrechtsinhaber*in eingeholt 

werden37. 

Doch das URG schützt auch einige Rechte von Nutzerinnen38 – allerdings aus-

schliesslich für bereits erstveröffentlichte Werke. So erlaubt es die Verwendung ge-

schützter Werke zum Eigengebrauch (Art. 19 URG), was auch den Schulunterricht 

(Art. 19 Abs. 1 lit. b), sowie Vervielfältigungen zur betriebsinternen Dokumentation 

(Art. 19. Abs. 1 lit. c) mit einschliesst. Zudem sieht das Gesetz für Gedächtnisinstitu-

tionen einige Privilegien vor: Reproduktionen und Digitalisierung zur Erhaltung von 

Beständen sind aufgrund Art. 24 URG39 erlaubt; die Abbildung geschützter Werke in 

Museumskatalogen unter gewissen Umständen aufgrund von Art. 26 URG40; das Aus-

stellen und Ausleihen zu Ausstellungszwecken aufgrund des sog. Erschöpfungs-

grundsatzes Art. 12 URG, welcher nach Meinung der Rechtslehre41 der Besitzer*in 

ein gewisses Verbreitungsrecht an ihrem Besitz einräumt.  

Angesichts der Komplexität des Urheberrechts, bleibt dem Museumsteam 

nichts anderes übrig, als den urheberrechtlichen Status eines jeden Dokumentes – so-

fern es sich denn gemäss URG um ein eigenständiges Werk handelt – vor der Nutzung 

abzuklären42.  

Die betroffenen Personen 

Auch die Interessen der im «Foto- & Familienarchiv» vertretenen betroffenen Perso-

nen geniessen den Schutz des Gesetzes. Sie haben ein Anrecht darauf, dass ihre Per-

sonendaten, zumal die sog. «besonders schützenswerten»43 vom Inhaber der Daten-

sammlung, in der sie sich befinden, vor Verletzungen des Persönlichkeitsrechts44 ge-

schützt werden. Ohne ihre Einwilligung dürfen die Personendaten nicht einmal archi-

viert und aufbewahrt werden45. Zwar erlischt dieses Recht mit dem Tode (Art. 31 

ZGB), doch gibt es neben dem 1987 ausgestorbenen Badener Zweig der Familie 

Brown viele möglicherweise noch lebende Personen über die im «Foto- & 

 
37  Nach Kaufmann, Danielle: Archiv-, Bibliotheks-, Urheberrecht und verwandte Rechte. Unveröffent-

lichte PPT-Präsentation. MAS-ALIS, Universität Bern, 04.05.2018, S. 98, handelt es sich beim Online-

Stellen um ein «ausschliessliches Recht» der Urheberin (gestützt auf Art. 10 Abs. 2 lit. c URG). Vgl. 

auch Waespi, Aspekte des Urheberrechts, S. 18; Bühler/Kaufmann, Le droit d’auteur, S. 8. 

38  So Bühler/Kaufmann, Le droit d’auteur, S. 5. 

39  Sog. Archivprivileg, Waespi, Aspekte des Urheberrechts, S. 17. 

40  Auch privatrechtlichen Museen, sofern diese öffentlich zugänglich sind, s. Macciachini, Sandro; Oertli, 

Reinhard: [o. T. zu Art. 19-20]. In Müller, Barbara K.; Oertli, Reinhard (Hg.). Urheberrechtsgesetz 

(URG). Bern 2012, S. 351. 

41  Pfortmüller, Herbert: [o. T. zu Art. 10-15]. In Müller, Barbara K.; Oertli, Reinhard (Hg.). Urheberrechts-

gesetz (URG). Bern 2012, S. 113. 

42  Zu diesem Zweck wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Checkliste erstellt, s. unten Abb. 2-4. 

43  Definition s. Art. 3 lit. c DSG. 

44  Gemäss Art. 28-30 ZGB. Art. 12 DSG. 

45  Art. 3 lit. e und f DSG. 
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Familienarchiv Brown» Informationen vorhanden sind, vor allem auf Fotos und in 

Briefen. Zudem können sich auch Erben in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt füh-

len, namentlich in ihrem Pietätsgefühl, wenn z.B. Informationen über verstorbene An-

gehörige veröffentlicht werden – und sie können dieses Recht auch erfolgreich ein-

fordern, wie die Gerichtspraxis zeigt46. 

Zu den Persönlichkeitsrechten zählt u.a. das Recht am eigenen Bild, welches 

besagt, dass Abbildungen (Fotos aber auch Zeichnungen und Skizzen) auf denen eine 

Person erkennbar ist (besonders Einzelbilder), nur mit dem Einverständnis der abge-

bildeten Person veröffentlicht werden dürfen47. In den Beständen des «Foto-& Fami-

lienarchivs Brown» sind zahllose Bilder von Personen vorhanden, die mit grösster 

Wahrscheinlichkeit noch am Leben sind. Die meisten dieser Bilder stellen per se keine 

besonders schützenswerten Informationen dar, doch der Archivzusammenhang 

könnte ggf. Rückschlüsse z.B. auf die Intimsphäre zulassen. Bei den Fotos liegt die 

Crux darin, dass die abgebildete Person meist identifizierbar ist, so dass bei einer Ver-

öffentlichung eine Persönlichkeitsverletzung stattfinden würde, nicht aber identifi-

ziert, so dass das Bemühen um Einholen einer Bewilligung meist aussichtslos bleiben 

dürfte. 

Anders sieht es bei den Briefen aus, die besonders schützenswerte Informatio-

nen ausplaudern könnten. Hier sind die Personen oft durch Namensnennung identifi-

ziert, aber der Aufwand zur Überprüfung ist bei den Schriftdokumenten höher als bei 

den Fotos, bei denen meist ein Blick und die Kenntnis des ungefähren Entstehungs-

datums genügen. 

Glücklicherweise kennt auch das Persönlichkeitsrecht Rechtsschranken, die 

für die Nutzung relevant sein könnten: 

⎯ Art. 13 Abs. 2 lit. e DSG erlaubt Einsicht in persönliche Daten, wenn diese zu 

nicht personenbezogenen Zwecken in der Forschung bearbeitet werden und in 

der Veröffentlichung nicht auf die Identität der Personen geschlossen werden 

kann, z. B. aufgrund von Anonymisierungen. 

⎯ Art. 13 Abs. 2 lit. f DSG erlaubt als überwiegendes Interesse das Bearbeiten 

von Daten über Personen des öffentlichen Lebens. 

⎯ Art. 10a Abs. 1 DSG: Daten dürfen zur Bearbeitung Dritten übergeben werden, 

solange man sich vergewissert, dass die Datensicherheit und die cura in eli-

gendo, instruendo et custodiendo 48  gewährleistet sind. Wenn also z.B. 

 
46  Waespi, Aspekte des Urheberrechts, S. 19, nennt den BGE 70 II 127, der der Forderung der Witwe 

Ferdinand Hodlers stattgab, eine öffentliche Ausstellung des Bildes ihres Mannes auf dem Totenbett 

zu unterbinden. Vgl. auch Brückner, Christian: Das Personenrecht des ZGB. Zürich 2000, S. 30 und 

S. 196 zu Art. 28 ZGB. 

47  Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter: Veröffentlichung von Fotos. Das Recht 

am eigenen Bild. edoeb.admin.ch: Stand 2014. Abgerufen am 4. Juli 2018. 

48  Vgl. Bühler, Robert; Rampini, Corrado: Art. 10a DSG. In: Maurer-Lambrou, Urs; Blechta, Gabor (Hg.): 

Datenschutzgesetz. Öffentlichkeitsgesetz. (Basler Kommentar). Basel 2014, S. 238-246, S. 242. 
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Kunstschaffende Werke für Ausstellungen im Museum Langmatt herstellen, 

dürfen sie bei ihren Archivrecherchen auch mit den personenbezogenen Daten 

in Kontakt kommen und diese miteinbeziehen49, sofern sie über die rechtlichen 

Auflagen informiert und durch die Kuratorin betreut werden. 

⎯ Ausserdem gilt aufgrund Art. 12 Abs. 3 DSG, dass alles was schon vor der 

Archivierung veröffentlicht war, auch nachher öffentlich bleibt. 

Da Personendaten zu noch lebenden Menschen in fast allen Dossiers des «Foto- & 

Familienarchivs Brown» ab ca. 192050 vorkommen können, ist der Interessenskonflikt 

zwischen den Nutzer*innen und den betroffenen Personen vorprogrammiert. Dies 

scheint bereits auf der Ebene der Grundrechte der Fall zu sein, die speziell für Ar-

chive51 problematisch sein können52. In den Datenschutzgesetzen wird deshalb zuneh-

mend zwischen Kategorien von Personendaten abgestuft: triviale Daten vs. sensible 

Daten bzw. besonders sensible Daten53. Doch bei der Zuweisung von Daten zu diesen 

Kategorien kommt es in der Praxis oft auf den Kontext an: Was isoliert betrachtet 

einen trivialen Namen54 darstellt, lässt beispielsweise auf einem Patientendossier ei-

ner psychiatrischen Klinik unerwünschte Schlüsse zu, selbst wenn man über keinerlei 

weitere Informationen aus dem Dossier verfügt. Daher läuft der Umgang mit Perso-

nendaten oft genug auf eine Interessensabwägung im Einzelfall hinaus, die durch 

starre Regelungen nur bedingt aufgefangen werden kann und bei der dem Berufsstand 

der Archivar*innen eine besondere Verantwortung zukommt55. 

Das Museum 

Wie bereits erwähnt, hat das Museum Langmatt selbst ein vitales Interesse daran, 

seine historischen Archivbestände möglichst intensiv und vielseitig zu nutzen und 

nach aussen zu vermitteln. Die Nutzung durch externe Forscher*innen bringt zudem 

Prestige und Vernetzungen, sowie Forschungsergebnisse, die auch dem Museum zu-

gutekommen. Als Gedächtnisinstitution mit konservatorischem Auftrag56, muss es die 

 
49  Die Berufung auf die Kunstfreiheit als überwiegendes Drittinteresse genügt jedoch in vielen Fällen 

nicht. S. dazu Brückner, Das Personenrecht, S. 133, Anm. 34. 

50  Es gibt zahlreiche frühe Fotoportraits von Säuglingen im «Foto- & Familienarchiv Brown». 

51  Zwicker, Archivrecht, S. 166, bezeichnet Archive als «Terrains», auf denen verschiedene Grund-

rechtsaspekte «miteinander konkurrieren». 

52  Die beiden Grundrechte des Schutzes der Privatsphäre (Art. 13 BV) und des freien Zugangs zu Infor-

mationen (Art. 16 BV) haben beide letztendlich die Autonomie und Entfaltung der Individuen zum Ziel, 

stehen aber naturgemäss in Konflikt zueinander. 

53  Olsen, Access, S. 17; vgl. auch «Drei-Sphären-Theorie» des Bundesgerichts bei Brückner, Das Per-

sonenrecht, S. 141f. 

54  Zum allgemeinen Gebrauch des Namens vgl. Brückner, Das Personenrecht, S. 190. 

55  «We have thus a special obligation as a profession to do our bit to ensure that the unwanted will not 

happen. », Olsen, Access, S. 21. 

56  Die Villa Langmatt steht unter Denkmalschutz, ebenso die Sammlung. Ob sich dieser Schutz von 

Gesetzes wegen auf die Archivbestände ausdehnt, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht ermittelt 

werden, eine Anfrage bei der Aargauer Denkmalpflege blieb ergebnislos. Zur Problematik des 
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Archivalien und die Integrität der Bestände aber auch schützen. Also liegt auch eine 

gewisse Einschränkung der Nutzung in seinem Interesse. Dazu kommen faktische 

Einschränkungen, denn wie zahlreiche kleinere Museen, hatte die Langmatt in den 

letzten Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen57. Vor allem die personel-

len Ressourcen des Museums lassen wenig Spielraum. Die neue AtoM-Datenbank 

bietet theoretisch die Möglichkeit, die archivalischen Beschreibungen und sogar Di-

gitalisate über ein Web-Portal öffentlich zugänglich zu machen58. Doch schon nur der 

Aufwand, um in der AtoM-Datenbank die Zugangsrechte und Schutzfristen für alle 

Dokumente zu hinterlegen ist kaum zu bewältigen59. Auch wäre die Betreuung einer 

höheren Zahl externer Nutzerinnen personell ein Problem, zumal es künftig keine Ar-

chivar*innenstelle mehr gibt. Dazu kommt, dass ein überwachter Lesesaal und das 

nötige Aufsichtspersonal fehlen. Aufgrund dieser Umstände wird klar, dass das Ideal 

einer möglichst offenen Nutzung der Bestände nicht nur durch die Interessensabwä-

gungen, sondern auch durch die faktischen Einschränkungen begrenzt wird60. 

Das Reglement 

Wie kann also das private «Foto- & Familienarchiv Brown» mittels eines neuen Be-

nutzungsreglements den durch die normativen Bedingungen abgesteckten Spielraum 

optimal ausnutzen, zumal es nicht direkt von der ausgleichenden Wirkung der Archiv-

gesetzgebungen61 profitiert, die mit der «grobe[n] Triagegrenze»62 der Schutzfristen 

den Aufwand für rechtliche Einzelabklärungen eindämmen? 

Für das Foto- und Familienarchiv Brown wurde eine pragmatische Lösung er-

arbeitet, die sich stark an den beiden Vergleichsbeispielen des BA und StAAG orien-

tiert, sich von diesen aber hauptsächlich durch ein für jede externe Nutzung vorge-

schriebenes Gesuchsverfahren (ermöglicht durch das Nichtgelten des BGÖ) 

 
Einschlusses von Archivgut in den Denkmalschutz s. Zwicker, Archivrecht, S. 176: «In der Aufzählung 

dessen, was ein Denkmal sei, fehlen in der Regel Archivalien»; vgl. a. ibd., S. 189f. Die Stiftungsur-

kunde und die berufsethischen Richtlinien bieten jedoch m. E. eine genügende Grundlage für einen 

klaren konservatorischen Auftrag des Museums. 

57  Huber, Roman: Die Villa Langmatt steht vor einer ungewissen Zukunft. In: Badener Tagblatt, 17. Au-

gust 2016. 

58  Wie etwa das Portal CASPAR https://caspar.cinematheque.ch/ (abgerufen am 2. Juli 2018), das auf 

der Basis einer AtoM-Datenbank einen öffentlichen Zugang zum Katalog der Papierbestände der Ci-

némathèque Suisse bietet. 

59  Ähnliche Probleme auch bei besser geordneten aber umfangreicheren Archiven mit Privatbeständen, 

wie z.B. beim SLA, vgl. Waespi, Aspekte des Urheberrechts, S. 18. 

60  Spardruck gibt es auch bei öffentlichen Archiven wie dem BAR, vgl. Kellerhals-Maeder, Unentgeltli-

cher Zugang, S. 62f; Zwicker, Archivrecht, S. 184. 

61  Vgl. Chiquet, Simone: Einleitung. In: Traverse, Jg.10, 2/2003, S. 7-9, S. 7. Insbesondere die in den 

Archivgesetzgebungen eingeschlossenen Schutzfristen werden in der Literatur als Ausgleich im Span-

nungsfeld zwischen den konkurrierenden Grundrechten der Informationsfreiheit und des Schutzes der 

Privatsphäre gesehen, vgl. etwa Brüdegam, Julia: Festsetzung von Schutzfristen. In: Becker, Irmgard 

Christa (Hg.). Schutzfristen - Festlegung und Verkürzung. Marburg: 2012, S. 61-90 (S. 63). 

62  Zwicker, Archivrecht, S. 179. 
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unterscheidet. Das Gesuchformular enthält nebst den Angaben zu Personalien und 

Rechercheziel eine Liste mit AGBs, zu deren Einhaltung sich die Nutzer*innen mit 

Unterschrift verpflichten (s. Abb. 1). Damit werden alle urheber- und persönlichkeits-

rechtlichen Verantwortungen sozusagen auf die Benutzenden «abgewälzt» und das 

«Foto- & Familienarchiv Brown» entlastet. Diese Praxis wird in der Literatur positiv 

gesehen63 und ist sehr weit verbreitet64. 

 
63  So Hirsch, Feststellung von Schutzfristen, S. 116f.: «Der Benutzung sollte immer ein Benutzungsan-

trag vorausgehen, mit dem der Benutzer erklärt, die Rechte Dritter zu wahren. Der durch Unterschrift 

beglaubigte Antrag entlastet das Archiv […, das] vor der Benutzung das Archivgut nicht vollständig 

auf persönliche Daten überprüfen kann […]». 

64  So z.B. beim Nationalarchiv Quebec, s. Charbonneau, Normand; Robert, Mario (Hg.). La gestion des 

archives photographiques. Québec 2011, S. 214f; und das SLA für die urheberrechtlichen Belange, 

Waespi, Aspekte des Urheberrechts, S. 19. 
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Abb. 1: Die AGBs im Gesuchformular zur Einsicht von Archivgut des «Foto- & Familienarchivs Brown». 
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Die einzelnen Regelungen werden in der Folge mit Bezug auf die jeweiligen Ab-

schnitte in den Vergleichsmodellen (BO BAR und BO StAAG sowie deren rechtliche 

Grundlagen) besprochen: 

Titel 

Benutzungsreglement für das «Foto- & Familienarchiv Brown» im Museum 

Langmatt, Baden 

1. Zweck 

Das Benutzerreglement regelt die Benutzung des historischen Archivguts im 

«Foto- & Familienarchiv Brown» durch externe Nutzerinnen und Nutzer mit 

dem Ziel 

a) den Schutz des Archivguts in konservatorischer Hinsicht zu gewährleisten 

b) die Rechte von Drittpersonen sowie Urheberinnen und Urhebern zu schüt-

zen 

c) effiziente Abläufe zu schaffen 

Beide Vergleichsbeispiele geben den Zweck an, der mögliche Einschränkungen der 

Nutzung hinweist. Im Gegensatz zu ihnen muss das «Foto- & Familienarchiv Brown» 

niemandem Zugang gewähren und daher auch keine Einschränkungen rechtfertigen. 

Doch eine Bekanntgabe der möglichen Gründe kann eine sinnvolle kommunikative 

Massnahme sein, welche die Nutzerinnen auf den Besuch im Archiv vorbereitet und 

allenfalls Verständnis schafft. Ausserdem empfiehlt der ICA-KODEX65 bei jeglichen 

Einschränkungen, den Nutzerinnen den Zweck derselben zu erläutern66.  

2. Zugang und Öffnungszeiten 

Das Museum Langmatt gewährt interessierten Forschenden auf Gesuch hin 

Zugang zum «Foto- & Familienarchiv Brown». 

Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf Zugang. 

Das Archiv ist nach Vereinbarung geöffnet. 

Der Zugang auf Gesuch hin ist nur möglich, weil das BGÖ für das private Archiv 

keine Geltung besitzt. Als Konsequenz daraus kann auf den Schritt der Anmeldung 

verzichtet werden, der bei Vergleichsbeispielen einem allfälligen Gesuch voraus-

geht67, das dort nur im Falle einer Unterschreitung der Schutzfrist nötig ist68. 

Trotz Gefahr, dass der Rechtshinweis auf den nicht bestehenden Anspruch bei 

den Besucher*innen einen «verschlossenen» Eindruck hinterlassen könnte, ist es m. 

E. unerlässlich, dass an dieser Stelle über diesen Umstand informiert wird, denn das 

 
65  Im Kommentar zu Art. 6. 

66  Diese Forderung nach Transparenz vertritt auch Hirsch, Volker: Feststellung von Schutzfristen. In: 

Becker, Irmgard Christa (Hg.). Schutzfristen - Festlegung und Verkürzung. Beiträge zum Workshop 

der Archivschule Marburg am 3. Mai 2010. Marburg 2012, S. 110-117, S. 117. 

67  Vgl. Art. 2 BO BAR; §3 BO StAAG. 

68  Vgl. z. B. Art. 15 und 16 VBGA. 
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Museum Langmatt steht der Stadt Baden nahe und wird in der Öffentlichkeit nicht 

immer als im rechtlichen Sinne unabhängig wahrgenommen.  

Im Gegensatz zu den beiden staatlichen Archiven, müssen und können hier 

auch keine Öffnungszeiten genannt werden69 und auch der Begriff «Lesesaal» kann 

aus faktischen Gründen nicht vorkommen70. 

3. Auskünfte und Gebühren 

Das Museum Langmatt erteilt nach Möglichkeit interessierten Personen Aus-

künfte über Inhalte des «Foto- & Familienarchivs Brown», sofern diese keine 

Rechte Dritter gefährden und die Informationen in einem verhältnismässigen 

Zeitrahmen recherchiert werden können. Ab einem Aufwand von mehr als 15 

Minuten werden dafür Gebühren erhoben: CHF 20.- für jede weitere angebro-

chene Viertelstunde.  

Die Gebührenregelung übernimmt im Kern die Regelung in § 30 Abs. 2 VIDAG. M. 

E. rechtfertigt sie sich auch für das private Archiv, wenn dies sogar das dem Öffent-

lichkeitsprinzip verpflichtete StAAG bei freiwillig erbrachten Auskünften einfordern 

kann – insbesondere da die Ressourcen des Museums sehr knapp sind. Da das Mu-

seum Langmatt im Kanton Aargau steht, stellt die VIDAG m. E. auch eine angemes-

sene Richtlinie für die Höhe der Gebühren dar.  

4. Benutzungsgesuch und Zugangsbeschränkungen 

Externen Nutzerinnen und Nutzern wird die Benutzung der Archivbestände auf 

Gesuch hin gewährt, sofern sie ein präzise formuliertes Rechercheziel verfol-

gen. 

Nutzungsgesuche müssen mittels Formular Gesuch zur Benutzung des «Foto- 

& Familienarchivs Brown» eingereicht werden. 

Über die Bewilligung von Zugangsgesuchen entscheidet die Direktion. Insbe-

sondere Gesuche zur Einsicht von personenbezogenen Daten (die Schutzfrist 

richtet sich nach §46 IDAG des Kantons Aargau) oder urheberrechtlich ge-

schützten Dokumenten können abgelehnt oder mit speziellen Auflagen verbun-

den werden. Archivalien, deren konservatorischer Zustand eine Nutzung nicht 

zulässt, können nicht eingesehen werden. 

Der formale Charakter71 des Gesuchs und die Forderung nach Angabe präziser Re-

cherchezielen sollen vermeiden, dass durch nicht zielgerichtete Recherchen zu viel 

Betreuungsaufwand anfällt.  

 
69  Vgl. § 2 der BO StAAG; die BO BAR enthält keine Bestimmungen zu Öffnungszeiten, doch stehen 

diese auf der Website des BAR. 

70  Vgl. Art. 3 BO BAR; §5 BO StAAG. 

71  Im Gegensatz zu §1 VIDAG (Öffentlichkeitsprinzip) kann das «Foto- & Familienarchiv Brown» mehr 

als ein formloses Gesuch verlangen, doch fordert selbst die staatliche Verordnung eine gewisse Prä-

zision bei der Gesuchstellung (Abs. 3).  
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Die Schutzfrist nach §46 IDAG hat für das private Archiv keine rechtliche 

Verankerung, doch ist sie eine praktische Orientierungshilfe, die sowohl verhindert, 

dass Persönlichkeitsverletzungen begangen werden, wie auch dass nicht geschütztes 

Archivgut gesperrt bleibt. 

Der Zugang über das Gesuch deckt zu einem gewissen Grad auch das beste-

hende Manko ab, dass die Datenbank für eine öffentliche Benutzung noch nicht ge-

nügend vorbereitet ist, denn der einfachste Weg, Benutzende auf Zugangsbeschrän-

kungen aufmerksam zu machen, wäre direkt über das Findmittel72. Die drei Gründe 

für eine mögliche Ablehnung sind gleich wie in §6 IDAG73 und §47 IDAG. Art. 4 

Abs. 3 BO BAR sieht ebenfalls die Möglichkeit der Verweigerung aus konservatori-

schen Gründen vor. 

5. Findmittel und Bestellung von Archivgut 

Zentrales Findmittel für das Archivgut ist die webbasierte AtoM-Datenbank 

(www.langmatt.docuteam.ch). Nach Bewilligung des Gesuchs erhalten externe 

Benutzende einen temporären durch Password geschützten Zugang und kön-

nen frei in der Datenbank recherchieren. Aus rechtlichen Gründen können da-

bei keine Digitalisate eingesehen werden. Für den Bezug der Digitalisate oder 

für die Konsultation von Originalunterlagen vor Ort muss der Bestellschein 

Archivgut «Foto- & Familienarchiv Brown» ausgefüllt werden. Nach Termin-

vereinbarung mit der Sammlungsassistenz kann die Einsicht vor Ort stattfin-

den bzw. können die bestellten Digitalisate bezogen werden. Die Menge der 

bestellbaren Behältnisse ist aus konservatorischen und logistischen Gründen 

auf 10 beschränkt. 

Auch BO StAAG: §3 Abs. 2. weist auf das zentrale Findmittel hin, beim BAR ge-

schieht dies auf der allgemeinen Website (www.bar.admin.ch)74. Während diese Find-

mittel frei übers Internet zugänglich sind, sofern sie keine personenbezogenen Daten 

preisgeben75, muss wegen des Stands der Erschliessung beim «Foto- & Familienar-

chiv Brown» zuerst ein Nutzerprofil ohne Einsicht in die digitalen Objekte vergeben 

werden, denn Findmittel sind unbedingt so zu gestalten, dass nicht unerlaubterweise 

Informationen zum Schaden Dritter gewonnen werden können76. Digitale Objekte 

könnten urheberrechtlich geschützte und unveröffentlichte Werke abbilden oder eine 

Verletzung des Rechts am eigenen Bild vereinfachen. In den Metadaten hingegen sind 

keine Werke zu sehen und die dort ersichtlichen Namen von noch lebenden Personen 

lassen in diesem Fall keine Schlüsse auf besonders schützenswerte Informationen zu, 

 
72  So Becker, Irmgard Christa: Ein Musterverfahren für die Verkürzung von Schutzfristen. In: Becker, 

Irmgard Christa (Hg.), Schutzfristen, S. 120. 

73  Rechtlich bindend ist aber natürlich nur Art. 9 Abs. 1 lit. a VDSG und weitere Bestimmungen des DSG. 

74  Abgerufen am 20. Juli 2018; vermutlich waren bei der Erarbeitung der BO BAR 1999 noch keine On-

line-Findmittel vorhanden. 

75  Art. 12 VBGA. 

76  Kellerhals-Maeder, Unentgeltlicher Zugang, S. 59. 
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ausserdem haben die Benutzenden zu diesem Zeitpunkt bereits die AGB unterschrie-

ben. Zudem handelt es sich bei der AtoM-Datenbank um ein sog. «Internet-Abrufver-

fahren»77, das die Persönlichkeit der betroffenen Personen in besonderem Masse ge-

fährdet. Durch den Zugang auf Gesuch hin und die Unterdrückung der Anzeige digi-

taler Objekte im Benutzerprofil wird also die Vorschrift von Art. 7 Abs. 1 DSG er-

füllt78, wonach Personendaten durch angemessene technische und organisatorische 

Massnahmen gegen unbefugtes Bearbeiten geschützt werden müssen. 

Ein Bestellschein ist auch in Art. 4 BO BAR vorgesehen. Das Bestellformular 

hat den Vorteil, dass gleichzeitig Unterlagen für eine auswertbare Chronik über die 

Benutzungen der verschiedenen Bestände entstehen. 

Beschränkung der bestellbaren Behältnisse: Das BAR beschränkt auf 12 

Stück79. Es hat aber andere logistische Ressourcen als das Museum Langmatt zur Ver-

fügung. Andererseits bringt eine zu tief angesetzte Menge mehr Aufwand, weil dann 

vermutlich mehrmals bestellt werden muss. 10 scheint den Möglichkeiten des Muse-

ums Langmatt am ehesten angemessen. 

6. Voraussetzungen für die Benutzung vor Ort 

Die Benutzenden dürfen das Archivgut ausschliesslich an dem zugewiesenen 

Arbeitsplatz im Museum Langmatt einsehen (ausser bestellte Digitalisate). 

Grössere Taschen und Mäntel sowie alles weitere für die Recherche nicht un-

erlässliche Material sind an der Museumsgarderobe abzugeben. 

Es dürfen keine Ess- oder Trinkwaren an den Arbeitsplatz mitgenommen wer-

den. Es gilt Rauchverbot. 

Die Bindung an den Arbeitsplatz und die Beschränkung des mitzubringenden Materi-

als orientiert sich an Art. 3 BO BAR. Die weiteren Hinweise zu Mänteln und Taschen, 

Esswaren, Rauchverbot etc. folgen weitgehend §5 BO StAAG. Die ebendort vorhan-

denen Hinweise gegen Störungen von anderen Benutzenden und ein Telefonverbot 

erübrigen sich, da im Museum Langmatt aus Platzgründen meist nur eine Person aufs 

Mal die Bestände konsultiert. 

7. Sorgfaltspflicht im Umgang mit Archivgut 

Die Benutzenden müssen im Umgang mit dem Archivgut Sorgfalt walten lassen 

und den Anweisungen des Personals folgen.  

Die Ordnung in den Archivbehältnissen darf auf keinen Fall geändert werden. 

Es dürfen keine Vermerke oder Markierungen am Archivgut angebracht wer-

den. Fotografien dürfen nur mit Baumwollhandschuhen angefasst werden. 

 
77  S. Blechta, Gabor: Art. 3 DSG. In: Maurer-Lambrou, Urs; Blechta, Gabor (Hg.). Datenschutzgesetz. 

Öffentlichkeitsgesetz. Basel 2014, S. 106, vgl. a. IDAG §17. 

78  Vgl. auch §12 IDAG. 

79  Diese Information findet sich hier: https://www.bar.admin.ch/bar/de/home/recherche/bestellen---kon-

sultieren/bestellen/bestellformular.html (abgerufen am 22. Juli 2018). 
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Wer bereits beschädigtes oder in Unordnung befindliches Archivgut in Emp-

fang nimmt, muss dies dem Personal umgehend melden. 

Der ICA-KODEX80 statuiert als wichtigste Aufgabe von Archivarinnen, die Unver-

sehrtheit der Unterlagen in ihrer Obhut zu bewahren – und zwar sowohl die physische 

wie auch die ordnungsmässige. Aus diesem Grund gehören diese Sorgfaltspflichten 

im Umgang mit dem originalen Archivgut unbedingt ins Benutzungsreglement.  

Zum Vergleich: §3 VIDAG schreibt bereits auf Verordnungsebene den Schutz 

der Dokumente bei der Einsichtnahme vor. In §3 Abs. 4 und 5 BO StAAG ist dann 

einzeln aufgelistet, worauf zu achten ist. Das BAR kommuniziert die einzelnen Sorg-

faltspflichten hingegen nicht in der Benutzerordnung (sie sind vermutlich auf den in 

Art. 3 Abs. 2 BO BAR erwähnten Merkblättern im Lesesaal aufgelistet), sondern ver-

weist auf die Befolgung der Anweisungen des Personals. Die hier erstellte Regelung 

folgt einer Kombination aus beiden Vorlagen und bereitet zusätzlich durch die Erwäh-

nung der Baumwollhandschuhe auf den Umgang mit den zahlreichen Fotografien in 

den Beständen vor. 

8. Reproduktionen und weitere Nutzung 

Aufnahmen mit der Handykamera ohne Blitz während der Einsichtnahme sind 

zu persönlichen Zwecken erlaubt. 

Hochaufgelöste Reproduktionen für Veröffentlichungen werden vom Museum 

Langmatt auf Anfrage gegen Gebühr hergestellt. Es ist an der Nutzerin / am 

Nutzer zu beweisen, dass dabei keinerlei Urheber- oder Persönlichkeitsrechte 

verletzt werden.  

Die Nutzung von Archivgut und Reproduktionen zu gewerblichen Zwecken be-

darf einer Bewilligung. Das Museum Langmatt kann u. U. eine Gewinnbetei-

ligung verlangen. 

Der Einsatz von Handykameras im Lesesaal hat sich zumindest in der Schweiz weit-

gehend durchgesetzt81. Dies entlastet das Personal, schont die Unterlagen im Gegen-

satz zum Auflegen auf dem Kopierer vor physischem Auseinanderfalzen und starker 

Lichtbestrahlung und verringert die Verweildauer der Nutzenden im Lesesaal82. 

Auch das BAR und das StAAG erlauben im Lesesaal nur Handyfotos83 und 

verbieten weitere Reproduktionen durch Nutzer*innen (Art. 10 BO BAR; §8 Abs. 2 

BO StAAG). Im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Institutionen, müssen beim 

Privatarchiv aber auch vermehrt die urheberrechtlichen Vorbehalte berücksichtigt 

 
80  Kommentar zu Art. 1. 

81  Wichers, Hermann: Selbstanfertigung von Reproduktionen. Der Einsatz von Digitalkameras im Leses-

aal des Staatsarchivs Basel-Stadt. In Rehm, Clemens; Bickhoff, Nicole (Hg.). Rechtsfragen der Nut-

zung von Archivgut. Stuttgart 2010, S. 62-66, S. 62.  

82  ibd., S. 63f. 

83  Vgl. https://www.bar.admin.ch/bar/de/home/recherche/bestellen---konsultieren/digitale-reproduktio-

nen.html (abgerufen am 21. Juli 2018) 
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werden. Nach Ansicht von Hausmann84 verbieten sich Eigenaufnahmen von urheber-

rechtlich geschützten Unterlagen durch Archivkund*innen absolut. Doch äusserte er 

diese Meinung 2010, als Smartphones gerade mal seit knapp 2 Jahren im Umlauf wa-

ren und sich die herrschenden Sitten noch nicht so stark angepasst hatten. Ausserdem 

haben sich die Benutzenden im Fall des «Foto- & Familienarchivs Brown» an diesem 

Punkt bereits mit Unterschrift zur Einhaltung der rechtlichen Auflagen verpflichtet 

und sollten aufgrund der im internen Benutzungshandbuch definierten Abläufe85 kein 

unveröffentlichtes urheberrechtlich geschütztes Material vorgelegt bekommen. Es 

bleibt letztendlich Vertrauenssache, was mit den Aufnahmen geschieht86, doch in Ab-

wägung der Risiken scheint eine Erlaubnis zur Verwendung der Handykamera in die-

sem Fall vertretbar. 

Das Blitzverbot wurde analog zu §8 Abs. 1 BO StAAG übernommen und ist 

aus konservatorischen Gründen bei den vielen Fotobeständen des «Foto- & Familien-

archivs Brown» besonders angebracht. 

Zu den Gebühren für Reproduktionen: Das Bundesarchiv verfügt über eine 

komplexe, öffentlich zugängliche Gebührenverordnung BAR. Für das kleine Museum 

Langmatt ist es sinnvoller, wenn dies von Fall zu Fall eingeschätzt und mit den Kun-

dinnen vereinbart wird. 

Nach Vorbild von Art. 19 BGA und §8 Abs. 3 BO StAAG bedürfen gewerbli-

che Verwendungen von Archivalien einer Bewilligung und eine Gewinnbeteiligung 

kann verlangt werden. Durch den Passus lassen sich beispielsweise unerwünschte 

Auftritte in unpassender Werbung vermeiden und die knappen Ressourcen verbes-

sern, die es nicht erlauben auf eine legitime Gewinnbeteiligung zu verzichten87. 

9. Belegexemplare 

Von allen Arbeiten und Publikationen, die unter Verwendung von Unterlagen 

aus dem «Foto- & Familienarchiv Brown» entstanden sind, ist dem Museum 

Langmatt unentgeltlich ein Belegexemplar abzugeben. 

Auf Bundesebene ist diese Auflage sogar auf Gesetzesebene geregelt (Art. 22 BGA) 

und in Art. 6 BO BAR umgesetzt. Auch §8 Abs. 2 BO StAAG verlangt entsprechende 

Belegexemplare. Die Belegexemplare dienen der Dokumentation, der Bereicherung 

der eigenen Forschungsbibliothek und der Teilhabe an den in den Publikationen erar-

beiteten Ergebnissen, die möglicherweise das eigene Wissen auf den neusten Stand 

bringen können. 

 
84  Hausmann, Jost: Sollte in der Archivbenutzung die Selbstanfertigung von Reproduktionen zugelassen 

werden? In Rehm, Clemens; Bickhoff, Nicole (Hrsg.): Rechtsfragen der Nutzung von Archivgut, S. 60. 

85  S. unten Abb. 2-4. 

86  So auch Wichers, Selbstanfertigung von Reproduktionen, S. 65. 

87  Allerdings muss diese im Einzelfall ggf. mit den Urheberrechtsinhaberinnen geteilt, bzw. diesen über-

lassen werden. 
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10. Verstösse 

Bei Verstössen gegen die Benutzungsordnung oder Missachtung der Anwei-

sungen des Personals, insbesondere bei Gefährdung des Archivguts oder der 

Verletzung von rechtlichen Interessen Dritter, kann das Personal des Museums 

Langmatt die Gewährung des Zugangs sofort aufheben, jegliche weitere Nut-

zung verweigern oder die betreffende Person aus dem Hause weisen. 

In der Literatur wird allgemein die Anwendung von Sanktionen gegen Verstösse be-

fürwortet88. Auch das Museum Langmatt sollte in seiner Regelung wie die beiden 

Vergleichsinstitutionen darauf aufmerksam machen. Art. 7 BO BAR «Kontrollmass-

nahmen und Sanktionen» sieht eine sehr viel feiner abgestufte Verfahrensweise bei 

Verstössen vor, doch das hängt vermutlich mit der rechtlichen Verpflichtung zusam-

men, allen Zugang zu gewähren, so dass folglich auch bei Problemen auf gar keinen 

Fall eine unverhältnismässige Zugangsverweigerung stattfinden darf. In §9 BO 

StAAG ist die entsprechende Regelung sehr knapp gehalten, unterscheidet aber im-

merhin zwischen einfachen, «schwerwiegenden» oder «wiederholten» Übertretungen. 

Im Fall des privaten «Foto- & Familienarchivs Brown» genügt es m. E. auf die Mög-

lichkeit von Sanktionen aufmerksam zu machen und die Abstufung dem Feingefühl 

des Personals zu überlassen, das den Einzelfall vor Ort am besten einschätzen kann. 

Als private Institution gerät das Museum Langmatt wohl auch nicht so leicht in den 

Verdacht, auf ungebührende Weise und auf Kosten der Öffentlichkeit Staatsgeheim-

nisse zu hüten und die Sanktionen zu deren Schutz zu missbrauchen. 

Implementierung des Benutzungsreglements 

Für mehr rechtliche Sicherheit bei der internen Verwendung und der Betreuung der 

externen Nutzer*innen sorgt ein internes Benutzungshandbuch, welches das Benut-

zungsreglement im Betrieb implementiert. Mittels eines fest vordefinierten Prozessab-

laufs mit speziell auf die vorhandenen Bestände abgestimmten Checklisten, die in je-

dem einzelnen Fall Auskunft zur Verwendbarkeit eines Dokumentes geben, wird das 

Risiko einer Rechtsverletzung eingedämmt. Das interne Papier mit all seinen Formu-

laren und Flussdiagrammen kann im Rahmen dieses Beitrags nicht ausgebreitet wer-

den. Als Beispiel wird hier lediglich die Checkliste für die Verwendung von urheber-

rechtlich geschütztem Material abgebildet89. 

 

 
88  So z.B. Zwicker, Archivrecht, S. 184. 

89  S. Abb. 2-4. Die Checkliste basiert auf den Ausführungen von Kaufmann, Danielle: Archiv-, Biblio-

theks-, Urheberrecht und verwandte Rechte. Unveröffentlichte PPT-Präsentation. MAS-ALIS, Univer-

sität Bern, 04.05.2018, S. 59ff. zur CCDL-Methodologie und den Fragestellungen Bühler / Kaufmann, 

Le droit d’auteur, S.6ff. 
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Abb. 2: Interne Checkliste Urheberrecht: Feststellung des Werkcharakters 

 

Erstellt im Juli 2018 – Kiki Lutz 

Haftungsausschluss: Dieses Merkblatt bietet lediglich eine Orientierungshilfe zur Einschätzung der urheberrechtlichen Lage bei 

Verwendung von Archivgut aus dem «Foto- & Familienarchiv Brown» und keine abschliessende Entscheidungsgrundlage. Für 

Schäden jeglicher Art, die aus der Verwendung des Merkblatts entstehen, übernimmt die Verfasserin keine Haftung und keine 

Verantwortung. Die Verwendung der Checkliste geschieht ohne Mitwirken der Verfasserin und auf eigene Verantwortung des 

Museumspersonals. 

 

CHECKLISTE URHEBERRECHT (für den internen Gebrauch) 

Zur Nutzung von Archivgut aus dem «Foto- & Familienarchiv Brown» durch das Personal des 

Museums Langmatt 

 

Symbole: 

 

  Das Dokument ist nicht urheberrechtlich geschützt 

  Das Dokument ist möglicherweise urheberrechtlich geschützt 

  Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt 

 

ACHTUNG:  Alle Nutzungsrechte verstehen sich vorbehältlich Persönlichkeitsschutz.  

Checkliste bezieht sich nur auf Nutzung innerhalb der Schweiz. 

Keine Lösung gefunden? Bitte archivarischen oder juristischen Rat beiziehen! 

1. Handelt es sich bei dem Dokument um ein Werk (gemäss Art. 2 Abs. 1 URG)?  

 

 
HILFESTELLUNG zu Punkt 1:  

• Bsp. nicht individuell: Brief des Inhalts: "Komme später, liebe Grüsse"; 

Ferienschnappschuss vom Campanile in Venedig; Patentschrift; Gesetzestext 

• Bsp. individuell: Brief mit persönlichen Gedanken / Ausführungen; speziell gestaltetes 

oder bearbeitetes Foto vom Campanile in Venedig 

• Die Form spielt keine Rolle. Notizzettel, Skizzen, Entwürfe sind ebenso Werke wie z.B. 

vollendete Kunstwerke, Romane etc. Tagebücher sind in der Regel Werke. 

• Auch sog. Werke zweiter Hand (Übersetzungen, Musikinterpretationen) besitzen 

Werkcharakter. 
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Abb. 3: Interne Checkliste Urheberrecht: Ermittlung der Schutzfrist. 

 

Erstellt im Juli 2018 – Kiki Lutz 

Haftungsausschluss: Dieses Merkblatt bietet lediglich eine Orientierungshilfe zur Einschätzung der urheberrechtlichen Lage bei 

Verwendung von Archivgut aus dem «Foto- & Familienarchiv Brown» und keine abschliessende Entscheidungsgrundlage. Für 

Schäden jeglicher Art, die aus der Verwendung des Merkblatts entstehen, übernimmt die Verfasserin keine Haftung und keine 

Verantwortung. Die Verwendung der Checkliste geschieht ohne Mitwirken der Verfasserin und auf eigene Verantwortung des 

Museumspersonals. 

2. Ermittlung der Schutzfrist 

 

 
 

HILFESTELLUNG zu Punkt 2:  

• Die 70jährige Schutzfrist gilt bis zum Jahresende des 70. Jahres nach dem Tod. Also 

z.B. im Falle von Charles Norman Brown (gest. am 24.01.1991) bis und mit 31.12.2061. 

• Bei mehreren Urhebern gilt der Todeszeitpunkt des zuletzt verstorbenen. 

• Veröffentlicht heisst: einer grösseren Anzahl Personen ausserhalb des privaten 

Kreises zugänglich gemacht. 

• Konkrete Anhaltspunkte: z.B. bei bekanntem Geburtsdatum vor mehr als 170 Jahren 

oder letztes Lebenszeichen / Werkerstellung / Publikation vor mehr als 110 Jahren. 

• "Jede Nutzung" heisst wirklich jede Nutzung. Auch betriebsinternes Forschen und 

Zitieren. 
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Abb. 4: Interne Checkliste Urheberrecht: Verwendung geschützter Dokumente  

 

Erstellt im Juli 2018 – Kiki Lutz 

Haftungsausschluss: Dieses Merkblatt bietet lediglich eine Orientierungshilfe zur Einschätzung der urheberrechtlichen Lage bei 

Verwendung von Archivgut aus dem «Foto- & Familienarchiv Brown» und keine abschliessende Entscheidungsgrundlage. Für 

Schäden jeglicher Art, die aus der Verwendung des Merkblatts entstehen, übernimmt die Verfasserin keine Haftung und keine 

Verantwortung. Die Verwendung der Checkliste geschieht ohne Mitwirken der Verfasserin und auf eigene Verantwortung des 

Museumspersonals. 

3. Verwendung geschützter Werke 
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